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DE 1  DE 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnungen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, 
(EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 und (EU) 2019/2024 in 

Bezug auf Ökodesign-Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte, 
Elektromotoren und Drehzahlregelungen, Kühlgeräte, Lichtquellen und separate 

Betriebsgeräte, elektronische Displays, Haushaltsgeschirrspüler, 
Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner sowie Kühlgeräte mit 

Direktverkaufsfunktion 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte1, insbesondere auf 
Artikel 15, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Richtlinie 2009/125/EG wurde der Kommission die Befugnis übertragen, 
Ökodesign-Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Produkte festzulegen.  

(2) In den Verordnungen (EU) 2019/4242, (EU) 2019/17813, (EU) 2019/20194, 
(EU) 2019/20205, (EU) 2019/20216, (EU) 2019/20227, (EU) 2019/20238 und 

                                                 
1 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
2 Verordnung (EU) 2019/424 der Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der 
Kommission (ABl. L 74 vom 18.3.2019, S. 46). 

3 Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-
Umwälzpumpen und in Produkte integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission (ABl. L 272 vom 25.10.2019, S. 74). 

4 Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (ABl. L 315 
vom 5.12.2019, S. 187). 

5 Verordnung (EU) 2019/2020 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, 
(EG) Nr. 245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 209). 

6 Verordnung (EU) 2019/2021 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an elektronische Displays gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 241). 
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(EU) 2019/20249 der Kommission (im Folgenden die „geänderten Verordnungen“) 
wurden Ökodesign-Bestimmungen für Server und Datenspeicherprodukte, 
Elektromotoren und Drehzahlregelungen, Kühlgeräte, Lichtquellen und separate 
Betriebsgeräte, elektronische Displays, Haushaltsgeschirrspüler, 
Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner sowie für Kühlgeräte mit 
Direktverkaufsfunktion festgelegt. 

(3) Zur Vermeidung von Unsicherheiten bei den Herstellern und nationalen 
Marktaufsichtsbehörden hinsichtlich der in die technische Dokumentation 
aufzunehmenden Werte und der Prüftoleranzen sollte in die geänderten Verordnungen 
eine Definition des Begriffs „angegebene Werte“ aufgenommen werden.  

(4) Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der produktspezifischen 
Verordnungen und im Interesse des Verbraucherschutzes sollten keine Produkte in 
Verkehr gebracht werden dürfen, die in der Lage sind zu erkennen, dass sie geprüft 
werden, und ihre Leistungsmerkmale unter Prüfbedingungen automatisch zu 
verändern, um in Bezug auf einen Parameter bessere Werte zu erzielen, der in diesen 
Verordnungen spezifiziert oder in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen 
beigefügten Dokumentation aufgeführt ist. 

(5) Die relevanten Produktparameter sollten mithilfe zuverlässiger, genauer und 
reproduzierbarer Methoden gemessen oder berechnet werden. Diese Methoden sollten 
dem anerkannten Stand der Messtechnik sowie gegebenenfalls harmonisierten Normen 
Rechnung tragen, die von den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates10 genannten europäischen 
Normungsorganisationen angenommen wurden. 

(6) Produkte, die Lichtquellen enthalten, die für die Nachprüfung nicht ohne 
Beschädigung einer oder mehrerer Lichtquellen entnommen werden können, sollten 
bei der Konformitätsbewertung und Nachprüfung als Lichtquellen geprüft werden. 

(7) Für elektronische Displays sowie für Server und Datenspeicherprodukte wurden bisher 
keine harmonisierten Normen entwickelt, und die einschlägigen vorhandenen Normen 
decken nicht alle erforderlichen regulierten Parameter ab; dies betrifft insbesondere 
den hohen Dynamikumfang (High Dynamic Range) und die automatische 
Helligkeitsregelung (Automatic Brightness Control) bei elektronischen Displays sowie 
die Kategorien der Betriebsbedingungen bei Servern und Datenspeicherprodukten. Bis 

                                                                                                                                                         
7 Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-

Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 267). 

8 Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der 
Kommission (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 285). 

9 Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen an Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 315 vom 5.12.2019, S. 313). 

10 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 
zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates 
sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 
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die europäischen Normungsorganisationen harmonisierte Normen für diese 
Produktgruppen verabschieden, sollten die in dieser Verordnung beschriebenen 
übergangsweise geltenden Methoden oder andere zuverlässige, genaue und 
reproduzierbare Verfahren, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik 
Rechnung tragen, angewandt werden, um die Vergleichbarkeit der Messungen und 
Berechnungen sicherzustellen.  

(8) Elektronische Displays für den professionellen Einsatz, z. B. für die Videobearbeitung, 
den computergestützten Entwurf (CAD) sowie im Grafikbereich oder im 
Rundfunksektor, bieten einen größeren Leistungsumfang und haben ganz besondere 
Merkmale, die in der Regel zu einem höheren Energieverbrauch führen; sie sollten 
daher nicht den für allgemeinere Produkte geltenden strengen Anforderungen an die 
Energieeffizienz im Ein-Zustand unterliegen. Industriedisplays, die für die Messung, 
Prüfung oder Verfahrensüberwachung und -steuerung unter schwierigen 
Betriebsbedingungen ausgelegt sind, unterliegen hohen speziellen Anforderungen und 
müssen z. B. mindestens die Schutzart IP 65 nach EN 60259 aufweisen; sie sollten 
daher nicht den Ökodesign-Anforderungen für Produkte unterliegen, die für die 
Verwendung in gewerblichen oder häuslichen Umgebungen bestimmt sind. 

(9) Vertikale Kühlmöbel mit statischer Kühlung und nicht durchsichtigen Türen sind 
gewerbliche Kühlgeräte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/1095 der Kommission11 
und sollten daher vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2019/2024 
ausgenommen werden. 

(10) Darüber hinaus sollten weitere Änderungen vorgenommen werden, um die Klarheit 
und Einheitlichkeit der einzelnen Verordnungen zu verbessern. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen wurden von dem in Artikel 18 
der Richtlinie 2009/125/EG genannten Konsultationsforum erörtert. 

(12) Die Verordnungen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, 
(EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 und 
(EU) 2019/2024 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des nach Artikel 19 der Richtlinie 2009/125/EG eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/424 

Die Verordnung (EU) 2019/424 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Für die Zwecke der Konformitätsbewertung nach Artikel 8 der 
Richtlinie 2009/125/EG muss die technische Dokumentation ein Exemplar der 
gemäß Anhang II Nummer 3.4 bereitgestellten Produktinformationen sowie die 
Einzelheiten und Ergebnisse der Berechnungen gemäß Anhang III und, soweit 
zutreffend, Anhang II Nummer 2 enthalten.“ 

                                                 
11 Verordnung (EU) 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen Kühllagerschränken, 
Schnellkühlern/-frostern, Verflüssigungssätzen und Prozesskühlern (ABl. L 177 vom 8.7.2015, S. 19). 
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2. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Umgehung 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr 
bringen, die so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden 
(z. B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung ihrer 
Leistungsmerkmale reagieren, um einen günstigeren Wert in Bezug auf einen 
Parameter in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen technischen 
Dokumentation zu erzielen.“ 

3. Die Anhänge I, III und IV werden gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung 
geändert und ein Anhang IIIa wird dementsprechend hinzugefügt. 

Artikel 2  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/1781 

Die Verordnung (EU) 2019/1781 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m) vor dem 1. Juli 2029 in Verkehr gebrachte Motoren, die als Ersatz für 
identische, in Produkte integrierte Motoren dienen, die im Falle von Motoren 
gemäß Anhang I Nummer 1 Buchstabe a vor dem 1. Juli 2021 und im Falle von 
Motoren gemäß Anhang I Nummer 1 Buchstabe b vor dem 1. Juli 2023 in 
Verkehr gebracht wurden, und speziell dafür vermarktet werden;“ 

b) In Absatz 3 wird folgender Buchstabe e angefügt: 

„e) Drehzahlregelungen, die ein einziges Gehäuse aufweisen, das 
Drehzahlregelungen enthält, von denen alle mit dieser Verordnung im Einklang 
stehen.“ 

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. ‚Drehzahlregelung‘ bezeichnet einen elektronischen Leistungswandler, der 
die elektrische Leistung, mit der ein einzelner Elektromotor gespeist wird, 
kontinuierlich anpasst, um die von dem Motor abgegebene mechanische 
Leistung nach Maßgabe der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie der am Motor 
anliegenden Last zu steuern, wozu die am Motor anliegende Frequenz und 
Spannung angepasst werden. Dies umfasst auch alle in die Drehzahlregelung 
integrierten Schutz- und Hilfsgeräte.“ 

b) Folgende Nummer 23 wird angefügt: 

„23. ‚angegebene Werte‘ bezeichnet die Werte, die der Hersteller, Importeur 
oder Bevollmächtigte für die zu beschreibenden, zu berechnenden oder zu 
messenden technischen Parameter gemäß Artikel 5 für die Nachprüfung durch 
die Behörden der Mitgliedstaaten bereitstellt.“ 

3. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 2 wird nach dem Wortlaut „gemäß Anhang II“ folgender Wortlaut 
eingefügt: 

„und, soweit zutreffend, Anhang I Nummer 1“. 
b) In Absatz 3 wird nach dem Wortlaut „gemäß Anhang II“ folgender Wortlaut 

eingefügt: 

„und, soweit zutreffend, Anhang I Nummer 3“. 
4. Die Anhänge I, II und III werden gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung 

geändert. 

Artikel 3  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2019 

Die Verordnung (EU) 2019/2019 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Nummer 28 erhält folgende Fassung: 

„28. ‚mobiles Kühlgerät‘ bezeichnet ein Kühlgerät, das verwendet werden kann, 
wenn kein Zugang zum öffentlichen Stromnetz besteht, und das 
Kleinspannungsstrom (< 120 V Gleichstrom) oder Brennstoffe oder beide als 
Energiequelle für die Kühlfunktion nutzt; dies umfasst auch Kühlgeräte, die außer 
mit Kleinspannungsstrom oder Brennstoffen oder beiden auch über einen separat 
erworbenen externen Gleichrichter mit Netzstrom betrieben werden können. Ein 
Gerät, das mit einem Gleichrichter in Verkehr gebracht wird, ist kein mobiles 
Kühlgerät;“ 

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Umgehung und Software-Aktualisierungen 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr 
bringen, die so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden 
(z. B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung ihrer 
Leistungsmerkmale reagieren, um einen günstigeren Wert in Bezug auf einen der 
Parameter in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen beigefügten 
Dokumentation zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der 
Energieverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach 
der ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen 
werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine 
ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die 
Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die 
Leistungsmerkmale des Produkts derart verändern, dass die für die 
Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht mehr eingehalten 
werden.“ 

3. Folgender Artikel 11 wird eingefügt: 

„Artikel 11 
Äquivalenz der Konformität während des Übergangszeitraums 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=43453&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2019;Nr:2019;Year:2019&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=43453&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2019;Nr:2019;Year:2019&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=43453&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=43453&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

DE 6  DE 

Wurde kein Exemplar desselben oder eines gleichwertigen Modells vor dem 
1. November 2020 in Verkehr gebracht, so wird angenommen, dass Exemplare von 
Modellen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 28. Februar 2021 in 
Verkehr gebracht werden und den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 
entsprechen, auch den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der 
Kommission entsprechen.“ 

4. Die Anhänge I bis IV werden gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 4  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2020 

Die Verordnung (EU) 2019/2020 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. ‚umgebendes Produkt‘ bezeichnet ein Produkt, das eine oder mehrere 
Lichtquellen oder separate Betriebsgeräte oder beides enthält, darunter unter anderem 
Leuchten, die zur separaten Überprüfung der enthaltenen Lichtquelle(n) zerlegt 
werden können, sowie Haushaltsgeräte oder Möbel (Regale, Spiegel, Vitrinen), die 
eine oder mehrere Lichtquellen enthalten.“ 

2. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Hersteller, Importeure oder Bevollmächtigten der Hersteller von umgebenden 
Produkten stellen sicher, dass Lichtquellen und separate Betriebsgeräte für die 
Nachprüfung durch die Marktaufsichtsbehörden ohne dauerhafte Beschädigung 
entnommen werden können. Die technische Dokumentation muss zu diesem Zweck 
Anleitungen enthalten.“ 

3. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7  
Umgehung und Software-Aktualisierungen 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr 
bringen, die so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden 
(z. B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung ihrer 
Leistungsmerkmale reagieren, um einen günstigeren Wert in Bezug auf einen der 
Parameter in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen beigefügten 
Dokumentation zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der 
Energieverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach 
der ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen 
werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine 
ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die 
Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die 
Leistungsmerkmale des Produkts derart verändern, dass die für die 
Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht mehr eingehalten 
werden.“ 

4. Folgender Artikel 12 wird eingefügt: 
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„Artikel 12 

Äquivalenz der Konformität während des Übergangszeitraums 

Wurde vor dem 1. Juli 2021 kein Exemplar desselben oder eines gleichwertigen 
Modells in Verkehr gebracht, so wird angenommen, dass Exemplare von Modellen, 
die zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. August 2021 in Verkehr gebracht werden 
und den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung entsprechen, auch den 
Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 245/2009 und (EU) 
Nr. 1194/2012 der Kommission entsprechen.“ 

5. Die Anhänge I bis IV werden gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 5  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2021 

Die Verordnung (EU) 2019/2021 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) elektronische Displays, bei denen es sich um Komponenten oder 
Baugruppen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/125/EG 
handelt,“ 

b) Folgender Buchstabe h wird angefügt: 

„h) Industriedisplays.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 15 erhält folgende Fassung: 

„15. ‚professionelles Display‘ bezeichnet ein elektronisches Display, das für 
die Bearbeitung von Video- und Grafikbildern im professionellen Bereich 
bestimmt ist und vermarktet wird. Seine Spezifikation umfasst alle folgenden 
Merkmale: 

– Kontrastverhältnis von mindestens 1000:1, gemessen an einer 
Senkrechten zur vertikalen Ebene des Bildschirms, und von 
mindestens 60:1, gemessen mit einem horizontalen Blickwinkel 
von mindestens 85° zu dieser Senkrechten, und bei gewölbten 
Bildschirmen mindestens 83° von der Senkrechten, unabhängig 
davon, ob es sich um Bildschirme mit oder ohne Glasabdeckung 
handelt,  

– native Bildschirmauflösung von mindestens 2,3 Megapixel, 

– Farbraumunterstützung von mindestens 38,4 % des CIE LUV, 

– Einheitlichkeit von Farbe und Leuchtdichte gemäß den Vorgaben 
für Grade-1-, Grade-2- oder Grade-3-Monitore nach der Norm 
EBU Tech. 3320, je nach Art der professionellen Verwendung des 
Displays.“ 

b) Die folgende Nummer 21 wird angefügt:  

„21. ‚Industriedisplay‘ bezeichnet ein elektronisches Display, das 
ausschließlich für Mess-, Prüf-, Überwachungs- oder Steuerungszwecke in 
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industriellen Umgebungen ausgelegt, geprüft und vermarktet wird. Es muss 
sich aufgrund seiner Auslegung mindestens für alle der folgenden 
Bedingungen eignen: 

a) Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und +50 °C; 

b) Betriebsfeuchtigkeitsbereich zwischen 20 % und 90 %, keine 
Betauung; 

c) Mindestschutzart IP 65, sodass kein Staub eindringen kann, ein 
vollständiger Berührungsschutz gewährleistet ist (staubdicht) und 
ein Wasserstrahl aus einer Strahldüse (6,3 mm), der auf das 
Gehäuse auftrifft, keine Wirkung hat;  

d) für industrielle Umgebungen geeignete EMV-Störfestigkeit.“ 

3. Artikel 4 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Für die Zwecke der Konformitätsbewertung gemäß Artikel 8 der 
Richtlinie 2009/125/EG muss die technische Dokumentation den Grund angeben, 
warum etwaige Kunststoffteile nicht entsprechend der Ausnahme nach Anhang II 
Buchstabe D Nummer 2 gekennzeichnet sind, sowie die Einzelheiten und Ergebnisse 
der Berechnungen gemäß den Anhängen II und III dieser Verordnung enthalten.“ 

4. In Artikel 6 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

„Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der 
Energieverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach 
der ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen 
werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine 
ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die 
Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die 
Leistungsmerkmale des Produkts derart verändern, dass die für die 
Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht mehr eingehalten 
werden.“ 

5. Folgender Artikel 12 wird eingefügt: 

„Artikel 12 
Äquivalenz der Konformität während des Übergangszeitraums 

Wurde kein Exemplar desselben oder eines gleichwertigen Modells vor dem 
1. November 2020 in Verkehr gebracht, so wird angenommen, dass Exemplare von 
Modellen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 28. Februar 2021 in 
Verkehr gebracht werden und den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 
entsprechen, auch den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 642/2009 der 
Kommission entsprechen.“ 

6. Die Anhänge I bis IV werden gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung 
geändert und ein Anhang IIIa wird dementsprechend hinzugefügt. 

Artikel 6  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2022 

Die Verordnung (EU) 2019/2022 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 6 
Umgehung und Software-Aktualisierungen 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr 
bringen, die so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden 
(z. B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung ihrer 
Leistungsmerkmale reagieren, um einen günstigeren Wert in Bezug auf einen der 
Parameter in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen beigefügten 
Dokumentation zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der 
Energieverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach 
der ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen 
werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine 
ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die 
Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die 
Leistungsmerkmale des Produkts derart verändern, dass die für die 
Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht mehr eingehalten 
werden.“ 

2. Folgender Artikel 13 wird eingefügt: 

„Artikel 13 

Äquivalenz der Konformität während des Übergangszeitraums 

Wurde kein Exemplar desselben oder eines gleichwertigen Modells vor dem 
1. November 2020 in Verkehr gebracht, so wird angenommen, dass Exemplare von 
Modellen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 28. Februar 2021 in 
Verkehr gebracht werden und den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 
entsprechen, auch den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der 
Kommission entsprechen.“ 

3. Die Anhänge I, III und IV werden gemäß Anhang VI der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 7  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2023 

Die Verordnung (EU) 2019/2023 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

„12. ‚eco 40-60‘ bezeichnet das Programm, mit dem nach Angaben des Herstellers, 
Importeurs oder Bevollmächtigten normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als 
bei 40 °C oder 60 °C waschbar gekennzeichnet ist, zusammen in demselben 
Betriebszyklus gereinigt werden kann und auf das sich die Ökodesign-
Anforderungen an die Energieeffizienz, die Wascheffizienz, die Spülwirkung, die 
Programmdauer, die Höchsttemperatur in der Wäsche und den Wasserverbrauch 
beziehen.“ 

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Umgehung und Software-Aktualisierungen 
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Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr 
bringen, die so gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden 
(z. B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung ihrer 
Leistungsmerkmale reagieren, um einen günstigeren Wert in Bezug auf einen der 
Parameter in der technischen Dokumentation oder einer sonstigen beigefügten 
Dokumentation zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der 
Energieverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach 
der ursprünglich für die Konformitätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen 
werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer vor der Aktualisierung seine 
ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung dürfen sich die 
Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die 
Leistungsmerkmale des Produkts derart verändern, dass die für die 
Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht mehr eingehalten 
werden.“ 

3. Folgender Artikel 13 wird eingefügt: 

„Artikel 13 
Äquivalenz der Konformität während des Übergangszeitraums 

Wurde kein Exemplar desselben oder eines gleichwertigen Modells vor dem 
1. November 2020 in Verkehr gebracht, so wird angenommen, dass Exemplare von 
Modellen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 28. Februar 2021 in 
Verkehr gebracht werden und den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 
entsprechen, auch den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der 
Kommission entsprechen.“ 

4. Die Anhänge I, III, IV und VI werden gemäß Anhang VII der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 8  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2024 

Die Verordnung (EU) 2019/2024 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Eckkühlmöbel/Kühlmöbel mit gebogener Form und Rundkühlmöbel;“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 21 erhält folgende Fassung: 

„21. „Eckkühlmöbel/Kühlmöbel mit gebogener Form“ bezeichnet ein Kühlgerät mit 
Direktverkaufsfunktion, das dazu dient, die geometrische Kontinuität zwischen zwei 
geraden Kühlmöbeln herzustellen, die in einem Winkel zueinander angeordnet sind 
und/oder eine Kurve bilden. Ein Eckkühlmöbel/Kühlmöbel mit gebogener Form hat 
keine erkennbare Längsachse oder Länge, da es nur aus einer Füllform (Keil oder 
Ähnlichem) besteht und nicht dafür ausgelegt ist, als eigenständige Kühleinheit 
betrieben zu werden. Die beiden Seiten des Eckkühlmöbels/Kühlmöbels mit 
gebogener Form bilden einen Winkel zwischen 30° und 90°;“ 

b) Folgende Nummer 29 wird hinzugefügt: 
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„29. ‚Rundkühlmöbel‘ bezeichnet ein rundes/kreisförmiges Kühlmöbel für 
Supermärkte, das als eigenständige Kühleinheit oder als Einheit zur Verbindung 
zweier gerader Kühlmöbel installiert werden kann. Rundkühlmöbel können auch mit 
einem Drehsystem ausgestattet sein, das den Auslagenbereich der Lebensmittel über 
einen Winkel von 360° sichtbar macht;“ 

c) Folgende Nummer 30 wird hinzugefügt: 

„30. ‚Kühlmöbel für Supermärkte‘ bezeichnet ein Kühlgerät mit 
Direktverkaufsfunktion, das für den Verkauf und die Präsentation von Lebensmitteln 
und anderen Waren im Einzelhandel, z. B. in Supermärkten, bestimmt ist. 
Getränkekühler, gekühlte Verkaufsautomaten, Verkaufskühlmöbel für Speiseeis und 
Speiseeis-Gefriermaschinen gelten nicht als Kühlmöbel für Supermärkte.“ 

3. Die Anhänge I, III und IV werden gemäß Anhang VIII der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 9  

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 3 gelten ab dem XXX [Datum – Amt für Veröffentlichungen – 
bitte Datum einfügen – zwei Monate nach dem Inkrafttreten]. Artikel 2 und Artikel 4 Absatz 4 
gelten ab dem 1. Juli 2021. Artikel 4 Absätze 1, 2 und 5 gelten ab dem 1. September 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin  

 Ursula VON DER LEYEN 
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